
Mehr Pflegegeld ab Januar 
Ab 2010 maximal 180 Franken pro Tag für häusliche Betreuung 

VADUZ  – Wer sich zu Hause um 
eine bedürftige Person kümmert 
und dafür die Hilfe von Dritten be-
ansprucht, wurde bisher mit ma-
ximal 100 Franken pro Tag unter-
stützt, neu sind es 180 Franken.

• Jessica Nigg 

Viele Menschen in Liechtenstein 

unterstützen zu Hause eine Person, 

der es gesundheitlich nicht gut geht. 

Sei es altersbedingt oder infolge ei-

ner Krankheit, Behinderung oder 

eines Unfalls. In den meisten Fällen 

ist es dabei unvermeidbar, dass die 

Hilfe von Drittpersonen beansprucht 

wird. Das kann eine Putzfrau sein 

oder ärztliches Pflegepersonal, je 

nach Gesundheitszustand der zu be-

treuenden Person. Die Kosten, die 

durch eine solche externe Betreuung 

entstehen, sollen nun durch das Be-

treuungs- und Pflegegeld abgefan-

gen werden. 

Die Strukturen für die Einführung 

des Betreuungs- und Pflegegeldes 

stehen. Gesundheitsministerin Re-

nate Müssner stellte sie am Freitag 

den Medien vor. Zufrieden erklärte 

sie, dass die Einführung des Pflege-

geldes auf den 1. Januar 2010 klap-

pe. Für einen optimalen Ablauf 

sorgt eine neu geschaffene «Fach-

stelle für häusliche Betreuung und 

Pflege». Die administrative Ab-

wicklung der Ausrichtung der fi-

nanziellen Unterstützung erfolgt 

durch die AHV/IV/FAK-Anstalten. 

Anmeldung nötig 

Die AHV übernimmt beim Pfle-

ge- und Betreuungsgeld Aufgaben, 

welche die Krankenkassen bisher 

in ähnlicher Form durchgeführt ha-

ben. Die AHV hat von den Kran-

kenkassen eine Liste der Bezüger 

der bisherigen Leistungen erhalten. 

128 Personen wurden daraufhin an-

geschrieben. Bis am Freitag sind 83 

Anträge bei der AHV eingegangen. 

Das Ziel der AHV sei, Anfang Ja-

nuar möglichst nahtlos die bishe-

rigen Leistungen der Krankenkas-

sen abzulösen.

AHV-Direktor Walter Kaufmann 

wies an der gestrigen Medienkon-

ferenz noch einmal deutlich darauf 

hin, dass sich Anspruchsberechtigte 

für dieses Geld anmelden müssen: 

Die Anmeldeformulare können bei 

den AHV/IV/FAK-Anstalten, in 

Arztpraxen, bei den Gemeindekas-

sen, im Internet unter www.ahv.li 

oder per Telefon auf 238 16 16 be-

zogen werden. Walter Kaufmann 

rät allen Betroffenen, sich noch in 

diesem Jahr anzumelden, damit das 

Betreuungs- und Pflegegeld bereits 

ab Januar ausbezahlt werden kann.

Der Höchstbetrag beläuft sich ab 

Januar auf 180 Franken pro Tag. 

Das sind 80 Franken mehr als bis-

her. Das Betreuungs- und Pflege-

geld ist zeitlich nicht befristet. Es 

wird solange ausgerichtet, wie An-

spruchsvoraussetzungen bestehen. 

Zuerst provisorische Zahlungen

Finanziert wird das Betreuungs-

geld zu je 50 Prozent von Staat 

und Gemeinden. Ab Januar 2010 

werden zunächst provisorische 

Zahlungen ausgerichtet, die be-

tragsmässig gleich hoch sind wie 

die bisherigen Zahlungen der 

Krankenkassen. Sobald die Abklä-

rungsberichte der externen Fach-

stelle eingehen, können diese Zah-

lungen dann betragsmässig ange-

passt werden. 

Menschen, die kranke und ältere Angehörige zu Hause pflegen, werden ab Januar besser unterstützt. Das Pfle-
gegeld steigt von heute maximal 100 auf 180 Franken pro Tag. 
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A Seit September dieses Jahres 

stellten 110 Staatsangehörige aus Eritrea 

und 117 Staatsangehörige aus Somalia in 

Liechtenstein ein Asylgesuch. Dies teilte 

die Regierung am Freitag mit. Von den ins-

gesamt 227 somalischen und eritreischen 

Staatsangehörigen, die in der zweiten Jah-

reshälfte ein Asylgesuch in Liechtenstein 

gestellt haben, befänden sich aktuell noch 
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 Der Kanton St. Gallen ver-

pflichtet Ausländer, die nicht aus EU- oder 

EFTA-Staaten stammen, zum Besuch von 

Deutschkursen. Das «St. Galler Modell» sei 

verbindlicher als die zaghaften Pilotversuche 

in anderen Kantonen, sagte Regierungsrätin 

Kathrin Hilber. Das seit 2008 geltende Aus-

ländergesetz gibt den Kantonen die Möglich-

keit, mit Ausländern Integrationsvereinba-

rungen abzuschliessen. Die Regierungsrä-

tinnen Kathrin Hilber und Karin Keller-Sut-

ter informierten am Freitag über das «St. 

Galler Modell». Betroffen sind vor allem 

Ausländerinnen und Ausländer, die zu ihrem 

in der Schweiz lebenden ausländischen Ehe-

gatten ziehen. In erster Linie sind Personen 

gemeint, die wegen mangelnder Deutsch-

kenntnisse schlecht integriert sind. (sda)

Voraussetzungen
für Pflegegeldbezug
 Wohnsitz in Liechtenstein

 Arztbericht erforderlich

 Gesundheitsbedingter voraussicht-

lich mehr als einen Monat andau-

ernder Betreuungs- und/oder Pflege-

fall im häuslichen Bereich

 Hilfe von Dritten bei alltäglichen 

Lebensverrichtungen bei der häus-

lichen Betreuung und Pflege

 Einstufung durch die Fachstelle 

und Vorliegen eines Betreuungs- und 

Pflegekonzepts

www.volksblatt.li


